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Informationsblatt 
 
Generalantrag zur Eichung mit Terminservice  
 
Die sächsische Eichbehörde bietet Messgeräteverwendern einen Generalantrag zur Eichung 
mit kostenfreiem Terminservice an. Dabei übernimmt das Eichamt die Überwachung der 
regulären Eichfristen Ihrer Messgeräte (inklusive Teilgeräte und Zusatzeinrichtungen).  
 
Gemäß § 31 Mess- und Eichgesetz sind Sie als Messgeräteverwender dafür verantwortlich, 
dass alle eichrechtlichen Forderungen an die Verwendung von Messgeräten eingehalten 
werden. Dies gilt insbesondere bei bevorstehendem Ende der Eichfrist. In diesem Fall ist 
rechtzeitig ein Antrag auf Eichung zu stellen. Versäumnisse des Messgeräteverwenders 
können eine Ordnungswidrigkeit darstellen und ein Bußgeld und/oder die Untersagung der 
Verwendung des Messgerätes nach sich ziehen. 
 
Ihre Vorteile durch Inanspruchnahme des Generalantrages  
Durch den »Generalantrag zur Eichung« entfällt für Sie die wiederholte Antragstellung bei 
regulärem Ende der Eichfrist Ihrer Messgeräte. Sie sparen Zeit, müssen sich keine Eichfristen 
merken und können Ihre Messgeräte auch bei abgelaufener Eichfrist weiterverwenden, sofern 
ein Fristverzug vom Eichamt zu verantworten ist. 
 
Antragstellung  
Den Terminservice beantragen Sie mit dem Formblatt »Generalantrag zur 
Eichung«. Das Antragsdokument können Sie unter www.eichamt.sachsen.de 
(Seitenbereich »Geräteverwender«) herunterladen oder bei Ihrem zuständigen 
Eichamt anfordern. Bitte öffnen Sie die Datei in Adobe Acrobat, damit die 
Ausfüllfunktion reibungslos funktioniert.  
 
Antragsberechtigt sind Geschäftsinhaber oder vertretungsberechtigte Organe des 
Unternehmens oder eine Person mit Bevollmächtigung. Die Bevollmächtigung muss dem 
Antrag in schriftlicher Form beigefügt werden.  
 
Bitte füllen Sie den Generalantrag zur Eichung vollständig aus. Beachten Sie dabei, dass die 
Angaben zu den Messgeräten (siehe Seite 2 des Antrages) für alle Messgeräte erforderlich 
sind, für die der Generalantrag gelten soll. Die für die Messgeräteanmeldung relevanten Daten 
finden Sie auf dem Typenschild des Messgerätes bzw. auf dem Eichkennzeichen.  
 
Falls Sie unsicher sind, senden Sie uns gern von jedem Ihrer Messgeräte ein Foto des 
Typenschildes. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Eichamt 
(Zuständigkeitsbereiche der sächsischen Eichämter siehe www.eichamt.sachsen.de). 
 
Den Versand Ihres Antrages können Sie per E-Mail oder per Post vornehmen.  
 
  

Generalantrag  
zur Eichung 

https://www.eichamt.sachsen.de/download/Generalantrag_Eichung_Terminservice.pdf
https://www.eichamt.sachsen.de/download/Generalantrag_Eichung_Terminservice.pdf
https://www.eichamt.sachsen.de/wer-wir-sind.html
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So finden Sie die für den Generalantrag erforderlichen Angaben: 
 

1. Angaben auf dem Typenschild mit Konformitätskennzeichnung  
(1) Typ-Nummer (z. B. GAB 6K1DNM) 
(2) Seriennummer (z. B. WX12345678) 
(3) Metrologische Kennzeichnung (z. B. »M 16« 

oder »DE-M 16«, wobei die »16« für das Jahr 
der Konformitätsbewertung steht, hier 2016) 

(4) Name des Herstellers  
Gerätespezifische Kennwerte bei Waagen 
(5) Genauigkeitsklasse  
(6) Höchstlast (Max) / Mindestlast (Min) 
(7) Eichwert (e)  
 

2. Angaben auf dem Eichkennzeichen 
 

(1) Jahr, in dem die Eichfrist beginnt  
(z. B. »25« steht für 2025) 

(2) Name der ausstellenden Eichbehörde 
 

 
 
Antragsbestätigung  
Sie erhalten eine schriftliche Antragsbestätigung von dem für Sie zuständigen Eichamt 
einschließlich einer verbindlichen Liste (Messgeräteliste) der in den Terminservice 
einbezogenen Messgeräte, Teilgeräte und Zusatzeinrichtungen für Ihre Unterlagen.  
 
Bitte prüfen Sie die Messgeräteliste sorgfältig nach Erhalt. Falls Sie Abweichungen feststellen 
oder sich später Veränderungen zum vereinbarten Umfang ergeben, informieren Sie uns bitte 
unverzüglich. Veränderungen werden beispielsweise hervorgerufen durch: 

▪ Neuerwerb oder Aussonderung von Messgeräten, 
▪ Instandsetzung, 
▪ Eingriffe, die Einfluss auf die messtechnischen Eigenschaften des Messgerätes haben 

können oder dessen Verwendungsbereich erweitern oder beschränken, 
▪ Änderung einer vorgeschriebenen Bezeichnung des Messgerätes, 
▪ Anbringung einer unzulässigen Bezeichnung, Aufschrift, Messgröße, Einteilung oder 

Hervorhebung einer Einteilung am Messgerät, 
▪ Unkenntlichmachung, Entwertung oder Entfernung von vorgeschriebenen 

Kennzeichen, 
▪ Verbindung des Messgerätes mit einer Einrichtung, deren Anfügung nicht zulässig ist, 
▪ Eigentumswechsel,  
▪ Änderung des Namens oder der Adresse Ihrer Firma bzw. des beantragten Eich- bzw. 

Prüfortes der Messgeräte. 
 
Die Folge einer fehlenden Mitteilung bzw. Mitwirkung, insbesondere wenn Messgeräte gekauft 
oder umgesetzt werden, ist das Nichtgelten bzw. Erlöschen des Generalantrages für das 
betreffende Messgerät.  
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Werden Veränderungen dem Eichamt nicht mitgeteilt, können diese nicht im Rahmen des 
Terminservices berücksichtigt werden.  

 
Der Terminservice kann sich ausdrücklich nur auf die Messgeräte, Teilgeräte oder 
Zusatzeinrichtungen erstrecken, für die dies schriftlich vereinbart ist, also welche auf der 
vom Eichamt bestätigten verbindlichen Messgeräteliste erfasst sind. 

 
 

Durchführung der Eichung 
Bei Fälligkeit der Eichung erfolgt eine einmalige Anfahrt. Lehnen Sie die angebotene Eichung 
ab oder schlägt diese fehl,  

▪ sind Sie verpflichtet, die Eichung des betreffenden Messgerätes selbst rechtzeitig 
erneut zu beantragen.  

▪ erlischt die Befreiung von der (wiederholten) Antragstellung auf Eichung dieses 
Messgerätes einmalig.  

 
 

Auf Grundlage des mit uns bestehenden Generalantrages zur Eichung erfolgen die 
Prüfungen im Rahmen regelmäßiger Rundfahrten und ohne individuelle Terminvereinbarung.  
 
Ausnahme: Falls zur Eichung die Mitwirkung Dritter erforderlich ist (z. B. bei Großwaagen 
oder Tankfahrzeugen), obliegt Ihnen die Koordinierung des Eichtermins.  

 
 
Wichtige Hinweise  
Mit der Antragstellung erklären Sie Ihr Einverständnis mit allen in diesem Informationsblatt  
genannten Bedingungen und bestätigen zugleich, dass Sie die Datenschutzbestimmungen des 
Staatsbetriebes für Mess- und Eichwesen zur Kenntnis genommen haben.  
 
Das Eichamt behält sich vor, den Terminservice zu widerrufen, wenn seitens des 
Messgeräteverwenders wesentliche Bedingungen nicht erfüllt werden (Beispiel: wiederholte 
Ablehnung der Eichung im Rahmen der Rundfahrt). 
 
Für die Weitergabe der aktuellen Informationen an Ihre Beschäftigten sind Sie als 
Messgeräteverwender selbst verantwortlich.  
 

Der Generalantrag geht nicht auf Ihren (Firmen-)Nachfolger über. Dieser kann bei 
Bedarf erneut den Generalantrag zur Eichung mit Terminservice stellen. Um Fehlanfahrten 
zu vermeiden, informieren Sie uns bitte unverzüglich über die Einstellung der 
Geschäftstätigkeit. 

 
▪ Formblatt »Generalantrag zur Eichung« zum Download.  

 
Weitere Informationen für Messgeräteverwender sowie unsere Datenschutzbestimmungen 
finden Sie auf www.eichamt.sachsen.de. 
 
  

https://www.eichamt.sachsen.de/download/Generalantrag_Eichung_Terminservice.pdf
https://www.eichamt.sachsen.de/geraeteverwender.html
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Rechtsgrundlagen  
in der aktuell gültigen Fassung 
 

▪ Gesetz über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem 
Markt, ihre Verwendung und Eichung sowie über Fertigpackungen (Mess- und 
Eichgesetz – MessEG) vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2722, 2723)  

▪ Verordnung über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf 
dem Markt sowie über ihre Verwendung und Eichung (Mess- und Eichverordnung – 
MessEV) vom 11.12.2014 (BGBI. I S. 2010, 2011)  
 

 
Kontaktdaten der sächsischen Eichbehörde 
 
Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen 
Hohe Straße 11, 01069 Dresden,  
Telefon: +49 351 478030, E-Mail: eichdirektion@sme.sachsen.de 
 
Eichamt Dresden 
Hohe Straße 13, 01069 Dresden,  
Telefon: +49 351 478030, E-Mail: eichamt.dresden@sme.sachsen.de 
 
Eichamt Dresden – Eichstelle Löbau 
Bahnhofstraße 35 a, 02708 Löbau,  
Telefon: +49 3585 860142, E-Mail: eichstelle.loebau@sme.sachsen.de  
 
Eichamt Chemnitz 
Schloßstraße 27, 09111 Chemnitz,  
Telefon: +49 371 461840, E-Mail: eichamt.chemnitz@sme.sachsen.de  
 
Eichamt Leipzig 
Talstraße 11, 04103 Leipzig,  
Telefon: +49 341 994230, E-Mail: eichamt.leipzig@sme.sachsen.de 
 
Eichamt Zwickau 
Lutherstraße 12, 08056 Zwickau,  
Telefon: +49 375 212351, E-Mail: eichamt.zwickau@sme.sachsen.de  
 
 
 
Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument das generische Maskulinum 
verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter. 

Kontaktdaten der 
Eichämter Sachsen 

https://www.gesetze-im-internet.de/messeg/
https://www.gesetze-im-internet.de/messev/
mailto:eichdirektion@sme.sachsen.de
mailto:eichamt.dresden@sme.sachsen.de
mailto:eichstelle.loebau@sme.sachsen.de
mailto:eichamt.chemnitz@sme.sachsen.de
mailto:eichamt.leipzig@sme.sachsen.de
mailto:eichamt.zwickau@sme.sachsen.de
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